
Sitzung des Ortschaftsrates Kollnau am 16. Juni 2026

Am Dienstag, 16. Juni, beginnt um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Koll-
nau, Rathausplatz 1, eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Kollnau. Ta-
gesordnung: 1. Fragen und Anregungen der Zuhörenden, 2. Vorstellung des
neuen Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung
Kollnau: Florian Rösch und Stellvertreter Sascha Weber, 3. Bekanntgaben, 4.
Fragen und Anregungen aus dem Ortschaftsrat.

Sitzung des Gemeinderates der Stadt Waldkirch am 17.
Juni 2026

Am Mittwoch, 17. Juni, beginnt um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Wald-
kirch, Marktplatz 1-5, eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Stadt
Waldkirch. Tagesordnung: 1. Fragen und Anregungen der Zuhörenden, 2.
Laufende Zuschüsse an Vereine und Organisationen, 3. Kündigung von Mit-
gliedschaften der Stadt Waldkirch, 4. Fairtrade Town: Verzicht auf erneute
Rezertifizierung, 5. Resolution zur Beendigung des Überzeitbetriebes der
Schweizer Atomanlagen: Antrag der DOL & Grüne-Fraktion, 6. Bürgerhaus:
Antrag der FW-Fraktion, 7. Änderung der Gebührensatzung für Kindertage-
seinrichtungen, 8. Änderung der Hebesatzsatzung: Anpassung der Hebesät-
ze für die Grundsteuer, 9. Anträge zum Bauturbo: Sachstandsbericht, 10. Ver-
gabe der Gaskonzession und Abschluss eines Gaskonzessionsvertrags, 11.
Wabe gGmbH: Jahresabschluss 2025 und Wirtschaftsplan 2026, 12. Bekannt-
gaben und kleine Anfragen.

Sprach-Café im Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat findet im Mehrgenerationen-
haus Rotes Haus das Sprach-Café statt. Dort können Menschen – unabhängig
von ihrem Sprachniveau – Deutsch üben. Das Sprach-Café dauert zwei Stun-
den und beginnt um 10 Uhr. Für Kinder gibt es eine Betreuung. Der nächste
Termin ist am Samstag, 13. Juni.

Fortsetzung Amtsblatt auf Seite 4

Öffentliche Bekanntmachungen

Sitzungen der Gremien
Veranstaltungen, Angebote und 

Informationen der Stadt Waldkirch

Rathaus Waldkirch
Tel. 07681 404 0
Fax 07681 404 179
E-Mail: postkorb@stadt-waldkirch.de
www.stadt-waldkirch.de

Allgemeine Ö� nungszeiten:
Montag bis Freitag   8.30–12.00 Uhr
Donnerstag  14.00–18.00 Uhr

zusätzlich telefonisch erreichbar:
Montag bis Mittwoch 14.00–15.30 Uhr

Wohnungswirtschaft
Gartenstraße 5
Telefon 07681 408 90
E-Mail: info@wowi-waldkirch.de

Technische Betriebe
Breitmatte 3
Telefon 07681 474 35 10
Bereitschaftstelefon 07681 474 35 20

Stadtwerke
Waldkirch GmbH
(Strom, Gas, Wasser,
Straßenbeleuchtung)
Fabrikstraße 15
Telefon 07681 477 88 90
Störung: Tel. 07681 493 99 95
E-Mail: info@sw-waldkirch.de

Ortsverwaltungen

Ortsverwaltung Kollnau
Rathausplatz 1, Telefon 07681 4779 99 11
E-Mail: ortsvorsteher-kollnau@stadt-waldkirch.de

Ortsverwaltung Buchholz
Am Drescheschopf 1
Telefon 07681 97 63
E-Mail: ortsvorsteher-buchholz@stadt-waldkirch.de

Ortsverwaltung Siensbach
Talbachstraße 31
Telefon 07681 88 01
E-Mail: ortsvorsteher-siensbach@stadt-waldkirch.de

Ortsverwaltung Suggental
Talstraße 34
Telefon 07681 205 94 16
E-Mail: ortsvorsteher-suggental@stadt-waldkirch.de

Bürgerservice
Kernstadt
Montag u. Dienstag 8.00–15.30 Uhr
Mittwoch u. Freitag 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 8.00–18.00 Uhr
Kollnau 
Mittwoch  8.30–12.00 Uhr 
 14.00–18.00 Uhr 
Freitag  8.30–12.00 Uhr
Buchholz 
Montag  14.00–18.00 Uhr 
Dienstag  8.30–12.00 Uhr 

Tourist-Info
Marktplatz 1–5, Tel. 07681 19433
Ö� nungszeiten:
Montag, Dienstag,
Mittwoch 8.00–15.30 Uhr
Donnerstag 8.00–18.00 Uhr
Freitag 8.00–15.30 Uhr
Samstag  10 bis 12.00 Uhr

Große Kreisstadt Waldkirch
Landkreis Emmendingen

Satzung
über die Erhebung von Benutzungsgebühren 

für die städtische Schulkind- und Ferienbetreuung 
(Schulkindbetreuung-Gebührensatzung)
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Der Gemeinderat der Stadt Waldkirch hat am 20. Mai 2026 in öffentlicher Sitzung auf 
Grundlage der §§ 4 und 10 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in 
Verbindung mit den §§ 2, 13, 14 und 19 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Betreuungsangebot

    1) Die Stadt Waldkirch bietet kommunale Schulkindbetreuung an der Kastelberg-
schule, der Grundschule am Kohlenbach und der Grundschule Buchholz außerhalb der 
schulpflichtigen Zeiten an. Ausgewählt werden können ausschließlich die Betreuung-
sangebote, die am Schulstandort angeboten werden, an dem das Kind unterrichtet 
wird.

Die verschiedenen Betreuungsmodule und -zeiten können der Anlage 1 zu dieser Sat-
zung entnommen werden.

    2) Für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen mit Hauptwohnsitz in Waldkirch 
bietet die Stadt Waldkirch Ferienbetreuung an. 

Die buchbaren Module und Zeiten können der Anlage 3 zu dieser Satzung entnom-
men werden.

§ 2 Gebührenpflicht

    1) Für die Inanspruchnahme der Schulkindbetreuung sowie der Ferienbetreuung 
werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben.

    2) Die Gebühren gelten pro Betreuungsplatz und richten sich nach der Art des 
gewählten Betreuungsmoduls.

    3) Die Gebühren für das gemeinsame warme Mittagessen an der Grundschule 
Buchholz und an der Grundschule am Kohlenbach werden als Verpflegungspauschale 
pro Tag erhoben. 

    4) Die Gebühren werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. 

    5) Eine prozentuale Anpassung der Betreuungsgebühren erfolgt jeweils zum Schul-
jahresbeginn entsprechend den jährlichen Empfehlungen der kommunalen Spitzen-
verbände zur Festsetzung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten. Weitere Gebüh-
renanpassungen bleiben vorbehalten.

    6) Eine Anpassung der Essensgebühren erfolgt jeweils zum Schuljahresbeginn 
entsprechend der tatsächlichen Kostenerhöhung des jeweiligen Caterers. Weitere Ge-
bührenanpassungen bleiben vorbehalten.

§ 3 Gebührenschuldner

    1) Gebührenschuldner sind die gesetzlichen Vertreter / die Personensorgeberechtig-
ten des Kindes, das die Betreuung und das Verpflegungsangebot in Anspruch nimmt, 
sowie diejenigen, die die Anmeldung vorgenommen haben.

    2) Mehrere Gebührenschuldner sind gemäß § 44 Abgabenordnung (AO) i.V.m. § 3 
Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG) Gesamtschuldner. 

    3) Die Gebührenschuldner haben sämtliche, für die Festsetzung der Gebühren erfor-
derlichen Angaben vollständig und der Wahrheit entsprechend anzuzeigen. 

§ 4 Entstehung und Fälligkeit der Zahlung

    1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Monat der Aufnahme in die Schulkindbe-
treuung oder der Anmeldung zum Essen. Sie endet mit der Beendigung des Betreu-
ungsverhältnisses oder mit dem Ende des Schuljahres. Die monatlichen Gebühren 
sind spätestens am dritten eines jeden Monats fällig.

    2) Die Gebührenpflicht für die Ferienbetreuung und für die Verpflegung entstehen 
mit der Anmeldung im jeweiligen jährlichen Anmeldezeitraum (§ 3 der Satzung über 
die Nutzung städtischer Schulkind- und Ferienbetreuung). Die Gebühren sind bis zum 
dritten des Monats fällig, in dem die entsprechend gebuchte Ferienwoche beginnt.

    3) Die Gebührenpflicht bleibt auch bei Fehlzeiten sowie bei vorübergehender 
Schließung bestehen.

    4) Eine Erstattung von Betreuungs- und Verpflegungsgebühren ist grundsätzlich 
nicht möglich. 

§ 5 Benutzungsgebühr und Verpflegungsentgelt 

    1) Für die Betreuungsgebühren an Schultagen werden je nach gewähltem Be-
treuungsmodul Monatsgebühren erhoben. Unabhängig von den Ferienzeiten sind die 
Gebühren für 11 Monate pro Schuljahr zu entrichten. Der Monat August ist gebüh-
renfrei. 

Die aktuellen Gebühren können der Anlage 1 zu dieser Satzung entnommen werden.

    2) Für das Mittagessen an der Grundschule Buchholz und an der Grundschule am 
Kohlenbach im Rahmen der Schulkindbetreuung wird eine Gebühr pro gebuchten 
Wochentag erhoben. Unabhängig von den Ferienzeiten ist diese für 11 Monate pro 
Schuljahr zu entrichten. Der Monat August ist gebührenfrei. 

Die aktuellen Gebühren können der Anlage 2 zu dieser Satzung entnommen werden.

    3) Die Betreuungsgebühren in den Ferien werden je Woche (bis zu 5 Tage) erhoben.  

Die aktuellen Gebühren können der Anlage 3 zu dieser Satzung entnommen werden.

§ 6 Anerkennung der Schulkindbetreuung-Gebührensatzung

Mit Unterzeichnung der Anmeldung bzw. des Absendens der Online-Anmeldung er-
kennen die gesetzlichen Vertreter / die Personensorgeberechtigten des Kindes / die-
jenigen, die die Anmeldung vorgenommen haben, diese Satzung als verbindlich an.

§ 7 Datenschutz

    1) Zur Aufnahme der Kinder in die Schulkind- oder Ferienbetreuung ist die Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten sowie der Austausch 
von Daten mit den jeweiligen Schulen erforderlich.

    2) Personenbezogene Angaben, die im Zusammenhang mit der Betreuung des 
Kindes erhoben oder verwendet werden, unterliegen den geltenden Bedingungen 
des Datenschutzes. Der Träger gewährleistet die Speicherung und Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten gemäß den Grundsätzen der DSGVO. Über die Betroffe-
nenrechte informiert der Träger in der Datenschutzerklärung auf seiner Homepage 
www.stadt-waldkirch.de

§ 8 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 14.09.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Schulkindbetreuung-
Gebührensatzung in der Fassung vom 14. September 2020 außer Kraft. 

Waldkirch, den 11.06.2026 			               Schmieder, Ober-
bürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Stadt Waldkirch geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verlet-
zung gleichwohl auch später geltend machen, wenn 

    • die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung verletzt worden sind oder 

    • der/die Oberbürgermeister/in/Bürgermeister/in dem Beschluss nach § 43 GemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder 

    • vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.  

Anlage 1 

Module und Gebühren Schulkindbetreuung für das Schuljahr 2026/2027

Grundschule Buchholz 

Modul 1 07:30 - 13:00 Uhr (Montag – Freitag) 95,20 €

Modul 2 13:00 - 14:00 Uhr (Montag - Freitag) 52,00 €

Modul 3 14:00 - 15:00 Uhr (Montag - Donnerstag) 41,60 €

Grundschule am Kohlenbach

Modul 1 
Buchbar für 

Regelkinder

12:15 - 14:00 Uhr (Montag – Freitag) 113,80 €

Modul GT 
Buchbar für 

Ganztageskinder

12:15 – 15:45 Uhr (Montag) 
12:15 - 14:00 Uhr (Freitag)

54,60 €

Kastelbergschule

 
Modul 1

12:05 - 15:45 Uhr (Mittwoch) 
12:50 - 15:45 Uhr (Freitag)

68,50 €

 
Modul 2 *

15:45 - 17:30 Uhr (Montag - Donnerstag) 
15:45 - 17:00 Uhr (Freitag)

107,30 €

*wird nur angeboten, wenn eine Mindestteilnehmerzahl von 10 Teilnehmenden 
erreicht wird.�  
(siehe Schulkindbetreuung-Benutzungssatzung)

Anlage 2

Gebühren Verpflegung im Rahmen Schulkindbetreuung für das Schuljahr 
2026/2027

Grundschule am Kohlenbach

Die Gebühr beträgt monatlich 17,50 EUR pro gebuchtem Tag.

Grundschule Buchholz 

Verpflegung ist buchbar in Kombination mit Buchung des Betreuungsmodul 2.

Die Gebühr beträgt monatlich 17,50 EUR pro gebuchtem Tag.

Anlage 3

Module und Gebühren Ferienbetreuung für das Schuljahr 2026/2027

Ferienbetreuung

Halbtägige Betreuung 4-Tage-Woche 89,00 €

Halbtägige Betreuung 5-Tage-Woche 111,00 €

Ganztägige Betreuung 4-Tage-Woche 144,00 €

Ganztägige Betreuung 5-Tage-Woche 176,00 €
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Ehrenamtscafé am 17. Juni beim Caritasverein St. Vinzenz

Das Ehrenamtscafé wurde auf Initiative des Pflegebündnisses Waldkirch ins
Leben gerufen. Es bietet allen Vereinen und Einrichtungen in Waldkirch, die
ein Ehrenamt anbieten möchten, die Möglichkeit, sich vorzustellen. Sowohl
bereits ehrenamtlich tätige als auch an einem Ehrenamt interessierte Men-
schen sind herzlich zu Kaffee und Kuchen eingeladen. In gemütlicher Runde
findet ein unverbindlicher direkter Austausch statt. Das nächste Café findet
am Mittwoch, 17. Juni, von 15 bis 17 Uhr beim Caritasverein St. Vinzenz, Kirch-
platz 9, statt.

Zwei Städte, eine Freundschaft: Ausstellung blickt auf
60 gemeinsame Jahre zurück

2026 feiern Waldkirch und Sélestat das 60-jährige Bestehen ihrer Städtepart-
nerschaft. Aus diesem Anlass haben die Stadtarchive beider Städte eine ge-
meinsame Ausstellung erarbeitet, die die Geschichte dieser besonderen Ver-
bindung erzählt. Nachdem die Ausstellung bereits in Sélestat zu sehen war,
kommt sie von Samstag, 13. Juni, bis Sonntag, 21. Juni, ins Elztalmuseum
nach Waldkirch. Der Eintritt ist am Eröffnungstag, Samstag, 13. Juni, für alle
Besucherinnen und Besucher kostenlos.

Klangbrücken: eine musikalische Reise durch Geschichte,
Freundschaft und Europa

Musik verbindet Menschen, Kulturen und Generationen – genau das möch-
ten die Gemeinschaftskonzerte „KLANGBRÜCKEN 2026“ am 12. und 13. Juni
2026 in der Stadthalle Waldkirch eindrucksvoll erlebbar machen. Rund 120
Musikerinnen und Musiker aus Waldkirch und der französischen Partner-
stadt Sélestat gestalten unter der Gesamtleitung von Oliver Schätzle ein au-
ßergewöhnliches Konzertprojekt. Das Konzertmotto „Ein Klang – zwei Städte
– eine Freundschaft“ zieht sich dabei durch das abwechslungsreiche Pro-
gramm. Tickets sind bei den Musikerinnen und Musikern der beteiligten Mu-
sikkapellen, bei Raumausstattung Ringwald in Buchholz, in der Tourist-In-
formation Waldkirch, im Elztalmuseum Waldkirch sowie an den Samstags-
markttagen in Waldkirch erhältlich. Die Bewirtung übernimmt der Verein
Stadtfest Waldkirch e.V. Präsentiert wird das Konzertwochenende von der
Sparkasse Freiburg–Nördlicher Breisgau im Rahmen ihres 200-jährigen Fir-
menjubiläums. Techniksponsor ist B&HP Weißhaar.

Figuren-Theater mit Anna Düsenberg im Mehrgenera-
tionenhaus Rotes Haus

Am Samstag, 13. Juni, ist die Figuren-Spielerin Anna Düsenberg erneut mit
ihrem Märchen-Koffer zu Gast im Mehrgenerationenhaus Rotes Haus. Von 15
bis 16.15 Uhr zeigt sie das Märchen „Die schöne Melusine“ für Kinder ab fünf
Jahren. Die Schwarzwaldsage erzählt von der Liebe zwischen der Wasserni-
xe Melusine und dem Schwarzwälder Jungen Sebald. Die Zuschauerinnen
und Zuschauer erwartet ein poetisches Figuren-Theater aus dem Märchen-
Koffer. Im Anschluss an die Vorführung sind die Kinder zu einem Mitmach-
Spiel eingeladen. Ameldungen bitte bis Donnerstag, 11. Juni, an rotes-
haus@stadt-waldkirch.de oder Telefon 07681 / 490 127.

Mensch, ärgere Dich nicht: Spieleabend zur Ausstellung
„Kindheit im Elztal“ im Elztalmuseum

Die Sonderausstellung „Kindheit im Elztal“ im Elztalmuseum widmet sich
noch bis zum 11. Oktober 2026 einer ganz besonderen Lebensphase: der
Kindheit. Was gehört zu jeder Kindheit dazu? Spiele! Deshalb lädt das Elz-
talmuseum zu insgesamt drei Spielenachmittagen für alle Generationen ein.
Im Studio des Elztalmuseums stehen verschiedene Brett- und Kartenspiele
bereit. Klassiker wie Mensch-ärgere-dich-nicht, Mau-Mau oder Uno sorgen
für Unterhaltung und bieten Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit,
ins Gespräch zu kommen. Der nächste Spielenachmittag findet am Mitt-
woch, 17. Juni, von 15 bis 19 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Weitere Infos zur Sonderausstellung sowie das Begleitprogramm finden Sie
online auf der Webseite des Elztalmuseums, www.elztalmuseum.de, unter
„Ausstellung“, „Kindheit im Elztal“.

Offene Bühne der Musikschule am 18. Juni

AmDonnerstag, 18. Juni, ist um18.30UhreineOffeneBühnederMusikschule
im Raum der Ruhe im Gisela-Sick-Bildungshaus. Offene Bühnen sind Vor-
spielmöglichkeiten in entspanntem Rahmen. Es gibt kein festes Programm
und keine festgelegte Reihenfolge. Gäste sind eingeladen, selbst etwas vor-
zutragen.

Frische und regionale Produkte auf den Waldkircher
Wochenmärkten

Dreimal die Woche findet in Waldkirch der Wochenmarkt statt. Dort gibt es
frisches Obst, Gemüse, Honig, Eier aus der Region und vieles mehr. Mitt-
wochs und samstags findet der Wochenmarkt auf dem Waldkircher Markt-
platz von 7.30 bis 12 Uhr statt. Freitags ist der Wochenmarkt auf dem Rat-
hausplatz in Kollnau ebenfallsvon 7.30 bis 12 Uhr. Der Markt lädt zum Schlen-
dern und Genießen ein. Schauen Sie gerne einmal vorbei!

Geburtstage: Die Stadt Waldkirch gratuliert!

c Waldkirch: Peter Joachim Weidenbecher (80), Hannelore Schindler-
Wehrle (80), Bernd Erwin Keller (75), Yurii Shamraiev (90), Barbara Bettina
Baier (85), Rita Maria Rießle (75), Dirk Soltau (75), Emilie Gabriele Göb (70),
Sibylle Stüber-Baltin (80), Giacomo Soranno (70), Olga Petrovna Hmelev (70)
c Kollnau: Antonia Heller (80)
c Buchholz: Rita Maria Silberer (70), Ernst Adolf Jägle (85)
c Suggental: Josef Flamm (80).

Emmendingen-Hochburg „Dem Winzer über die Schulter
geschaut“

Das Weingut Dreher bietet im Rahmen der Landesaktion „Gläserne Produk-
tion“ am Freitag, 12. Juni, von 16 bis 18 Uhr einen Weinbergrundgang an. Der
Betriebsleiter, Florian Dreher, erklärt Wissenswertes zu den Besonderheiten
des Standorts, über den Weinbau und die Oenologie. Vier passende Weine,
alternativ alkoholfrei, begleiten den Abend. Die Kosten betragen 16 Euro pro
Person. Für die Planung ist eine Anmeldung unter Telefon 07641 / 47737 oder
E-Mail:dreher.florian@dreherwein.de nötig. Treffpunkt ist der Milchauto-
mat unterhalb der Hochburg in 79312 Emmendingen. Die Anfahrt mit öffent-
lichenVerkehrsmitteln ist nur bis Windenreute (Buslinie 5) möglich.Von dort
ist es ein ca. 20- bis 30-minütiger Fußweg.

Infos des Pflegestützpunkts Landkreis Emmendingen

Der Pflegestützpunkt im Landkreis Emmendingen bietet individuelle, neu-
traleundkostenfreieBeratungzuallenThemen inVerbindungmitPflegeund
Pflegebedürftigkeit. Die vertraulichen Beratungsgespräche finden im Pflege-
stützpunkt in Emmendingen, während der Außensprechzeiten, bei Hausbe-
suchen, am Telefon und online statt. Informationen zu Sprechzeiten und
Kontaktmöglichkeiten gibt es hier: https://shortlink.uk/1rmVL.

Tag der offenen Gartentür – vom 12. Juni bis 20. Juni

Bei der Aktion „Tag der offenen Gartentür“ können in diesem Jahr im Land-
kreis Emmendingen und im Elsass zwischen Mai und Oktober 32 Gärten an
insgesamt 39 Terminen besichtigt werden. Mit dabei sind auch wieder acht
Gärten im Elsass. Ein Faltblatt mit allen Terminen, Beschreibung der Gärten
und Infos zur Anfahrt gibt es an der Infotheke im Landratsamt, in den Rat-
häusern und auf www.landkreis-emmendingen.de
• Freitag, 12. Juni, 14 bis 19 Uhr: Sabine Baumann, Breisacher Straße 19a, 79331
Teningen-Nimburg
• Sonntag, 14. Juni, 9 bis 18 Uhr: Martine und René Sittler, 11, Rte de Marckols-
heim, F – 67390 Ohnenheim
• Sonntag, 14. Juni, 10 bis 18 Uhr: Jacqueline und René Schunck, 26, Rue de
l’Église, F – 67390 Ohnenheim
• Sonntag, 14. Juni, 11 bis 18 Uhr: Elvira und Willi Fischer, Altdorfstraße 66b,
Emmendingen-Kollmarsreute
• Freitag, 19. Juni, 12 bis 18 Uhr: Edith Fehrenbach, Uhremacherhof, Dobelberg
1, Winden-Oberwinden
• Samstag, 20. Juni, 14 bis 18 Uhr: Daniela Höfflin, Im Bergle 4, Sasbach a. K.

Betriebsbesichtigung fairfood Freiburg

Die Manufaktur fairfood lädt ein, die Verarbeitung hochwertiger Bio-Nüsse
und Hülsenfrüchte hautnah zu erleben. Erfahren Sie, wie moderne Technik
und faires Handeln Hand in Hand gehen. Die Veranstaltung findet im Rah-
men der Aktion „Vom Wissen zur Wertschätzung“ statt. Termin: Donnerstag,
18. Juni, von 14 bis 16 Uhr, Treffpunkt: Merzhauser Straße 112, 79100 Freiburg

Vollsperrung im Bereich der Von-Bayer-Str. 23 vom 22. bis 29. Juni 2026
WegenderStellungeinesFertighauseswirddieVon-Bayer-Straße23 inWald-
kirch-Buchholz von Dienstag, 23. Juni, bis Montag, 29. Juni, voll gesperrt.

Sperrung Bahnübergang Waldkirch-Buchholz dauert an
Die Sperrung des Bahnübergangs Waldkirch-Buchholz dauert voraussicht-
lich bis Freitag, 19. Juni. Gesperrt sind der Bahnübergang Waldkirch-Buch-
holz Schwarzwaldstr. sowie die angrenzende Schwarzwaldstr. in Nord-Süd-
Richtung. Die Haltestellen Eisenbahnstr., Vogesenstr. und Kirche können
nicht regulär bedient werden. Die Busse der Linie 230 verkehren in einer
Schlaufenführung gegen den Uhrzeigersinn durch Buchholz und bedienen
eine Ersatzhaltestelle Kirche in der Kirchgasse und den Badweg (Südseite).
Die geänderten Fahrpläne sind in den digitalen Auskunftssystemen hinter-
legt.

Vollsperrungen in Waldkirch-Siensbach wegen des Breitbandausbaus
Aufgrund des Breitbandausbaus kommt es in Waldkirch-Siensbach in Ab-
schnitten zu Vollsperrungen in folgenden Bereichen: Langefurt, Niederfeld,
Vogtsstraße und Andreas-Schill-Straße. Zu den Sperrungen kommt es im
Zeitraum von Montag, 18. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 31. Juli. Die betrof-
fenen Anwohnerinnen und Anwohner werden im Vorfeld vom ausführen-
den Bauunternehmen informiert.

Vollsperrung des Kreuzmooswegs in Oberspitzenbach
Die Straße Kreuzmoosweg muss wegen der Verlegung einer 20-KV-Leitung
im Zeitraum von Montag, 18. Mai, bis Freitag, 31. Juli 2026, für circa zwei
Wochen voll gesperrt werden. Es wird eine Umleitung eingerichtet. Der Fuß-
und Radverkehr kommt an der Sperrstelle vorbei.

Fahrbahneinengungen, Gehwegsperrungen und Vollsperrung in Waldkirch-
Kollnau
Von Montag, 18. Mai, bis Freitag, 10. Juli, kommt es in Kollnau zu Fahrbahn-
einengungen sowie Gehwegsperrungen in folgenden Straßen: Schloßberg-
straße, Hildastraße, Kollnauer Straße, Kohlenbacher Straße und Seilmatten-
straße. Die Elzacher Straße wird voll gesperrt.
Sperrungen Kandelstraße
Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, werden die Arbeiten an der
Kandelstraße bei Waldkirch (L186, Kreis Emmendingen) nach Ostern fortge-
setzt. Die Arbeiten laufen bis voraussichtlich Ende September in drei Bauab-
schnitten. Los geht’s mit dem Abschnitt von Waldkirch bis zur Passhöhe, der
bis voraussichtlich Ende Juni voll gesperrt wird. Von Ende Mai bis voraus-
sichtlich Ende August wird dann der Abschnitt von der Passhöhe bis zum
Sägendobel saniert. Im Anschluss folgt die Sanierung der Straße vom Sägen-
dobel bis zur Einmündung in die L112 bei St. Peter. Zum Abschluss der Arbei-
ten erfolgt im September der Bau der neuen Buswendeschleife auf der Pass-
höhe.

Herausgeber: Stadt Waldkirch
Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil:
Oberbürgermeister Michael Schmieder, Stadt Waldkirch

Beratung zu beruflicher Weiterbildung, Neuorientierung
und Wiedereinstieg in Emmendingen

Der The-Chänce-Weiterbildungsscout bietet jeden Monat eine kostenlose, in-
dividuelle und trägerneutrale Orientierungsberatung in Emmendingen an.
Der nächste Termin ist am Donnerstag, 18. Juni, von 14.30 bis 17.30 Uhr. Die
ca. einstündige Beratung umfasst alle Themen rund um die berufliche Wei-
terbildung, Neuorientierung, Karriereplanung und Wiedereinstieg. Die Wei-
terbildungsscouts werden vom Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und
TourismusBaden-Württemberg finanziert. Sie sindengmitden„Netzwerken
für berufliche Fortbildung“ verbunden. Die Beratungen finden im Landrats-
amt Emmendingen, Haus am Festplatz, statt. Ein Beratungstermin kann te-
lefonisch vereinbart oder online über die Seite https://eveeno.com/weiter-
bildungsscout gebucht werden. Darüber hinaus steht der The-Chänce-Wei-
terbildungsscout für Beratungen in Freiburg sowie in den Landkreisen Breis-
gau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenau (nach
Terminvereinbarung) gerne zur Verfügung – persönlich, telefonisch, per E-
Mail und Video-Chat. Kontakt: Telefon 0761 / 3858190, weiterbildungs-
scout@freiburg.ihk.de.

Tigermückensaison beginnt

Mit Beginn derwarmen Jahreszeit rückt auch dieAsiatische Tigermückewie-
der in den Fokus. Aktuelle Informationen – unter anderem zu Erkennungs-
merkmalen, zur Meldung bzw. Einsendung möglicher Funde, zur Vermei-
dung von Brutstätten sowie zu deren Bekämpfungsmaßnahmen – sind unter
https://shortlink.uk/1weOk in der Broschüre des Landesgesundheitsamts
und unter https://shortlink.uk/1weOB auf der Homepage der Kommunalen
Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS) zu fin-
den. Verdächtige Funde können mit Foto unter https://www.kab-
sev.de/stichts/ gemeldet werden.

Leben und Arbeiten in Deutschland

Internationale Studierende der Universität Freiburg erhalten am Donners-
tag, 18. Juni, konkrete Unterstützung beim Übergang vom Studium in den
Beruf. Im Rahmen der Vortragsreihe „Von der Uni in den Beruf“ informiert
Dr. Sophie Figueredo-Hardy, Leiterin des Welcome Center Südlicher Ober-
rhein, von 18.15 bis 19.45 Uhr im Kollegiengebäude I (Hörsaal 1009) der Uni-
versität Freiburg, über Jobsuche, Aufenthaltsrecht und Lebensplanung in
Deutschland. Der Vortrag findet auf Englisch statt. Die Teilnahme ist kosten-
los, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Beruflich am Ball bleiben

Am Donnerstag, 18. Juni, gibt es in der Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener
Straße77, eineoffeneSprechstunde fürErwerbstätigeundWiedereinsteigen-
de, die Antworten auf Fragen zu ihrer beruflichen Zukunft suchen. Die
Sprechstunde beginnt um 14 Uhr bis um 18 Uhr. Sie findet statt im RaumA006
(Bauteil A, Berufsinfozentrum). Die Kurzberatungen sind kostenlos. Anmel-
dung erforderlich unter https://eveeno.com/offenesprechstundefr.

„Abi 2026 – was dann?“

Am Dienstag, 16. Juni, von 9 bis 12 Uhr, sowie am Donnerstag, 18. Juni, von
14 bis 16 Uhr, bietet die Berufs- und Studienberatung der Agentur für Arbeit
Freiburg, Lehener Straße 77, zusätzliche Beratungstermine für Schülerinnen
und Schüler an, die gerade das Abitur oder die Fachhochschulreife abschlie-
ßen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Ratsuchende melden
sich an den Aktionstagen am Empfang.

Sportlich in den Job

Wie lernt man Menschen kennen, ohne zuerst auf den Lebenslauf zu schau-
en?Undwie findenUnternehmenneueMitarbeitende inZeitendesFachkräf-
temangels? Antworten auf diese Fragen liefert am Donnerstag, 11. Juni, die
deutsch-französische Veranstaltung „Allez hop zum Job“ im Stade de l’Euro-
pe in Colmar. Das innovative Rekrutierungsformat bringt Arbeitssuchende
und Unternehmen aus Deutschland und Frankreich auf dem Sportplatz zu-
sammen. Anschließend haben die Teilnehmenden Gelegenheit, bei einem
Job-Speed-Dating miteinander ins Gespräch zu kommen und berufliche Per-
spektiven auszuloten.

Aktuelle Strassensperrungen
und Verkehrsbehinderungen

Weitere InformationenInformationen der Agentur für Arbeit, 
des Landratsamts

Ende des Waldkircher Amtsblatts
Mehr Veranstaltungen 

in Waldkirch finden Sie im 
Veranstaltungskalender.

F08316056-F2026/000045 Anhänger, Herz, Goldfarben

F08316056-F2026/000046 Ring, Goldfarben

F08316056-F2026/000047 Schlüssel ABUS, blauer Filzanhänger

F08316056-F2026/000048 5 Schlüssel, BÖRKEY

F08316056-F2026/000049 2 Schlüssel am Ring  

F08316056-F2026/000050 Einzelschlüssel mit blauem Anhänger 

F08316056-F2026/000052 4 Schlüssel am Ring, BKS, BKS, BORKEY 
mit Mäppchen 

F08316056-F2026/000053 Einzelschlüssel DOM mit Anhänger Holzscheibe

F08316056-F2026/000054 Handy, SAMSUNG, schwarz

F08316056-F2026/000056 4 Schlüssel am Ring, VW- und Madonna-
Anhänger

Fundverzeichnis Nr. Öffentliche Beschreibung

Fundstücke im Mai 2026
Fundgegenstände können zu den üblichen Öffnungszeiten 
im Bürgerservice des Rathauses und in den Ortsverwaltungen 
Kollnau und Buchholz abgegeben werden. Falls der/die Eigen-
tümer/in sich nicht meldet, geht das Eigentum an Fundsachen 
nach Ablauf von sechs Monaten nach Anzeige des Fundes (bei 
Gegenständen unter 10 Euro sofort) auf den/die Finder/in bzw. 
die Gemeinde über. 
Nutzen Sie auch unsere Online-Suche: Alle abgegebenen Fund-
stücke werden vom Fundbüro dort eingepflegt.
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